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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 11.11.2009

1. Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplanes: Kanalaustausch 2010

Das Ingenieurbüro Lutz und Irmscher GmbH wurde im Jahr 2008 mit den Ingenieurleistungen für die Kanalauswechslungen gemäß dem Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) für die Jahre 2008 bis 2010 beauftragt. 

Für das Jahr 2010 ist nun nach der Prioritätenliste der Austausch von Kanalhaltungen im Bereich zwischen Bachstraße und Seestraße (Querung Steinbach) und im Bereich der Strombergstraße/Seestraße vorgesehen. 

Die Fußgängerquerung über den Steinbach besteht aus einer Stahlbetonplatte, die bereits größere Betonschäden aufweist. Im Zuge des Kanalausbaus muss die Erneuerung der Brücke erfolgen. Bezüglich der Brücke empfiehlt das Ingenieurbüro eine Holzbrücke mit Stahlkonstruktion.

Der Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, entsprechend der Prioritätenliste die Kanalauswechslung laut dem Allgemeinen Kanalisationsplan mit der 

· Priorität 3.1:  „Querung Bach/ Bachstraße“ in Höhe von ca. 73.000 € 

· Priorität 3.2:  „Strombergstraße / Seestraße“ in Höhe von ca. 180.000 €

im Jahr 2010 durchzuführen. Der Gemeinderat beschloss, die Holzbrücke mit Stahlkonstruktion mit einem getrennten Baulos auszuschreiben und nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses über die Art der Ausführung der Brücke zu entscheiden.

2. Straßensanierungen 2010: Grundsatzbeschluss und Beauftragung der Ingenieurleistungen

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Durchführung der Straßensanierungen 2010 durch das Ingenieurbüro Lutz und Irmscher GmbH gemäß er Übersichtsliste vom 11.11.2009 mit folgendem Inhalt:


- Gehweg Pforzheimer Str. 19 in Höhe von ca. 1.500 €
- Fahrbahn Schillerstr. 16, Weinstraße 12, Pforzheimer Str. 25 sowie Gehweg Pforzheimer Straße 18 und Wiesengrund 13 und Grävenitzweg mit insgesamt ca. 16.000 €
- diverse Stellen (Risse im Asphalt) mit ca. 10.000 €.


Die Sanierung des Stutenwegs in Höhe von ca. 6.600 € wird vorbehaltlich des Ausschreibungsergebnisses mit aufgenommen (getrenntes Los). 

3. Verkehrsschau am 7.7.2009: Information über die Ergebnisse und Umsetzung einzelner Anordnungen

Das Landratsamt Ludwigsburg hat zusammen mit der Gemeindeverwaltung und der Polizei am 7.7.2009 in Freudental eine Verkehrsschau durchgeführt. 

Die Niederschrift der Begehung wurde dem Gemeinderat vorgelegt und die einzelnen Punkte wurden durchgesprochen. 

Zum Verkehrsübergang Heilbronner Straße / Bergstraße / Rotenbergstraße wurde aus der Mitte des Gemeinderats mitgeteilt, dass es dort zu dunkel sei. Es wurde um eine weitere Straßenlaterne gebeten. Die Verwaltung wird diese in den nächsten Tagen installieren.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit der folgenden Umsetzung:

Straßenschäden Strombergstraße 
Die Verwaltung setzt sich mit der Grafschaft in Verbindung und fragt an, ob für die Holztransporte andere Fahrtrouten möglich wäre.

Schlossstraße / Feuerwehrzufahrt 

Die Verwaltung wird wegen der parkenden Fahrzeuge mit der Feuerwehr eine Anfahrtsprobe durchführen und das Landratsamt über das Ergebnis informieren.

Kreuzung Gartenstraße / Pforzheimer Straße 

Auf Grund einer Schleppkurvenberechnung durch ein Ingenieurbüro wurde empfohlen, die Fahrtrichtung der Busse zu ändern. Die Verwaltung wird dies mit der RBS besprechen.

Zu beachten wäre bei einer Fahrtrichtungsänderung, dass ebenfalls die Bushaltestellenseiten wechseln würde. 

Kreuzungsbereich Seestraße / Bachstraße 

Aus dem Fußweg über die Brücke kommend wurden vom Landratsamt zwei Wegesperren angeordnet, um die Radfahrer auf die Seestraße abzubremsen. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde angeregt, auf der Straße Hindernisse zum Abbremsen der Fahrzeuge aufzustellen. Die Verwaltung prüft diesen Vorschlag.

Parksituation Alleenstraße 

Die Verwaltung wird das bestehende Parkverbot durch den Kurvenradius von der Einmündung Bietigheimer Straße in die Alleenstraße um 3 Meter mit dem Zeichen 299 (Zickzacklinie) zu verlängern, damit der fließende Verkehr durch einen evtl. Rückstau auf die Bietigheimer Straße nicht behindert wird.

Parksituation Kurvenbereich Taubenstraße 

Die Verkehrsbehörde und die Polizei bezeichnen die Parksituation im Kurvenbereich als schwierig. Da diese aber noch im Rahmen der im Straßenverkehr üblichen Verkehrsgefahren ist, können keine verkehrsrechtliche Maßnahmen erfolgen. Das Parken an engen und unübersichtlichen Straßenstellen ist bereits auf Grund der Straßenverkehrsordnung verboten.

Die Verwaltung fordert deshalb die Anwohner der Taubenstraße auf, dass nicht in dem sensiblen Kurvenbereich geparkt wird, sondern auf der hinteren Wendeplatte. 

Parkproblem Hölderlinstraße 

Der Anordnung des Landratsamtes bezüglich einer Einzeichnung der einzelnen Parkstände und Freihaltung des Gartentores in der Hölderlinstraße wird Folge geleistet.

4. Änderung der Vereinsförderungsrichtlinien

Es hatte sich dieses Jahr gezeigt, dass einzelne Freudentaler Vereine die Bedingung der Mindestzahl von 50 % in Freudental wohnenden Mitgliedern nicht ganz erfüllen können.

Um auch diese Vereine künftig fördern zu können, beschloss der Gemeinderat rückwirkend zum 1.1.2009, dass ein Verein die Vereinsförderung erhält, sofern die Mindestzahl von 40 % in Freudental wohnenden Mitgliedern erreicht wird. Fördervoraussetzung ist außerdem die aktive Mitwirkung am öffentlichen Gemeindeleben. 
Die Vereinsförderrichtlinien werden im Anschluss an den Bericht veröffentlicht.

5. Anträge auf Baugenehmigungen

a) Alleenstraße, Flst. 369/21, Errichtung einer Garage als Grenzbebauung

Beabsichtigt ist die Errichtung einer Garage als Grenzbebauung. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Bühläcker, welcher aus dem Jahre 1966 stammt. Der Bebauungsplan setzt Baufenster fest. Die vorgestellte Garagenplanung überschreitet das Baufenster um 1,50 m und bedarf daher der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans.

Da gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden kann, wenn die Befreiung städtebaulich vertretbar und die Grundzüge der Planung nicht tangiert sind, empfahl dies die Verwaltung.

Die Gemeinde Freudental erteilte das Einvernehmen zu dem Antrag auf Baugenehmigung: Alleenstraße, Flst. 369/21, Errichtung einer Garage als Grenzbebauung.
b) Am Steinbach, Flst. 761, Errichtung eines Carports

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Berg 1“. Es handelt sich um das östliche der beiden für das bestehende Einfamilienhaus genutzten Grundstücke.

Die Antragsteller beantragten die Genehmigung für die Errichtung eines Carports außerhalb des Baufensters. Für einen Carport an dieser Stelle mit den Außenmaßen 6m* 8m lag bereits ein rechtskräftiger Bauvorbescheid vor. 

Nun wurde vom Antragssteller die Genehmigung für einen Carport mit den Außenmaßen 8 m * 10 m beantragt. Aufgrund des geänderten Bauantrages war eine erneute Beschlussfassung notwendig.

Die Gemeinde Freudental hat das Einvernehmen zu dem Antrag auf Baugenehmigung: Am Steinbach, Flst. 761, Errichtung eines Carports unter folgenden Bedingungen erteilt:

1. Die Antragsteller verzichten durch Baulast für sich und ihre Rechtsnachfolger auf die Ausnutzung des Baufensters im genehmigten Umfang.

2. Das Carportdach wird entweder begrünt oder für eine Photovoltaikanlage genutzt.

6. Bürgerfragestunde

Es gab keine Fragen.
7. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der Sitzung vom 14.10.09

· Der Gemeinderat hat nachträglich einer Honorarvereinbarung zugestimmt.

· Auf den Antrag eines Gewerbetreibenden hat der Gemeinderat die Stundung der Gewerbesteuer beschlossen.

· Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, einen Bauplatz im Neubaugebiet Wolfsberg II zu verkaufen.

8. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes

Prüfung der Jahresrechnung

Die Verwaltung gab die Mitteilung des Landratsamtes Ludwigsburg bekannt, dass das überörtliche Prüfungsverfahren der Jahresrechnungen 2003 – 2006 abgeschlossen ist.

Kinderbetreuungsbörse 

Vom Kommunalen Landesverband für Jugend und Soziales, dem Landesjugendamt, wird eine Kinderbörse für Baden-Württemberg eingerichtet wird. Die Gemeindeverwaltung wird dort die beiden Tageseinrichtungen für Kinder präsentieren. Eine Verlinkung zur Freudentaler Homepage ist möglich.

Regionalplan Stuttgart

Der Regionalplan Stuttgart wurde fortgeschrieben. Auf den Antrag der Verwaltung wurde vom Verband wie folgt entschieden:

1. Gewerbegebiet Galgenäcker II (südöstlicher Teil)

Die Gemeinde forderte, Galgenäcker II als Bestand darzustellen. 

Der Verband hat der Forderung nicht entsprochen. In den Entwurf der Raumordnungskarte werden nur Baugebiete aufgenommen, die zumindest teilweise (ca. 50 %) bebaut sind. Dies hat aber keinerlei Auswirkungen auf die Realisierbarkeit der Bebauung.

2. Friedhofserweiterung

Die Gemeinde hat anstelle der nachrichtlichen Übernahme „Landwirtschaft Flurstufe II“ die nachrichtliche Ausweisung der „Landwirtschaft, Sonstige Fläche“ beantragt.

Der Verband teilte mit, dass es sich bei der Darstellung „Landwirtschaftliche Stufe 2“ um eine nachrichtliche Fachplanung handelt und diese daher nicht zurückgenommen werden kann. Dies hat aber keine Auswirkungen auf die Realisierung der Friedhofserweiterung.

3. Bereich Berg / Süd-Ost-Umfahrung

Auf Wunsch der Gemeinde sollten diese Flächen als „Landwirtschaft, Sonstige Fläche“ und nicht als Vorranggebiete dargestellt werden.

a) Berg

Hier teilte der Verband mit, dass auf Grund der naturschutzfachlichen Bedeutung der Fläche, der peripheren Lage und der ungünstigen Lage zur Abwasserentsorgung dieser Bereich als weniger geeignet für eine Siedlungsfläche angesehen wird. Einer Rücknahme kann deshalb nicht stattgegeben werden. Eine Abrundung der Bebauung ist im Rahmen der Ausformung des Regionalen Grünzugs möglich.

b) Süd-Ost-Umfahrung

Der Verband teilte mit, dass der regionale Grünzug leicht abgerückt wurde, um eine ortsnahe Trasse zu ermöglichen.

4. Gebiet nördlich Galgenäcker

Die Gemeinde hatte angeregt, diese Fläche als nachrichtliche Übernahme „Landwirtschaft, Sonstige Fläche“ darzustellen und nicht als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet auszuweisen.

Der Verband betont hierzu, dass die Fläche nicht vom Grünzug erfasst ist.

Im Falle einer baulichen Entwicklung sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die kommunale Abwägung einzustellen.

5. Westlich der Straße Gaisgraben

Die Gemeinde wollte, dass diese Fläche nachrichtlich als Übernahme „Landwirtschaft, Sonstige Fläche“ dargestellt und nicht als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet ausgewiesen wird.

Der Verband hält eine Rücknahme für nicht erforderlich.

Die betreffende Bauzeile ist als bestehendes Siedlungsgebiet erfasst und nicht als Grünzug ausgewiesen. 

6. Südlich des Greutherwegs 

Die Gemeinde betonte, dass nördlich dieser Straße bereits eine nahezu vollständige Bebauung vorliegt. Um die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde zu erhalten, wurde angeregt diese Fläche als nachrichtliche Übernahme „Landwirtschaft, Sonstige Fläche“ darzustellen und nicht als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet auszuweisen.

Der Verband stimmte zu, für die Ergänzung der Bebauung den Grünzug randlich zurückzunehmen (auf das verbleibende Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege wird hingewiesen). Die spezifischen Belange sind im Falle einer baulichen Entwicklung in die kommunale Abwägung einzustellen.

7. Eigenentwicklung Freudental

Die Gemeinde Freudental und der Gemeindeverwaltungsverband Besigheim beklagten, dass auf Grund der Randlage der Verbandsgemeinden ein deutlicher Standortvorteil der angrenzenden Gemeinden des Verbandes der Region Heilbronn / Franken zu spüren ist.

Den dortigen Gemeinden wird eine höhere Eigenentwicklung zugestanden, was zu einer Abwanderung der Bauwilligen und Belastung der Kreisgemeinden durch zunehmenden Verkehr führt. Es wurde gebeten, die Planungen der Verbände miteinander abzustimmen.

Der Verband sieht keine generelle Abwanderung. Die Planungen der Verbände sollen künftig noch stärker aufeinander abgestimmt werden.

Anfragen aus dem Gemeinderat

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde nach den Mähbedingungen auf Grundstücken gefragt. Im Baugebiet Wolfsberg I und II seien viele Grundstücke noch nie gemäht worden. Die Verwaltung erläutert, dass es nur auf den Kirschengrundstücken spezielle Regelungen gibt. Auf privaten Grundstücken gilt das Nachbarschaftsrecht.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde berichtet, dass die Türen im Beachvolleyballfeld kaputt sind und nicht wintersicher gemacht werden können.

Von den chaotischen Parkverhältnissen am Birkenwald auf privaten Grundstücken hat der Gemeinderat berichtet. Die Verwaltung wird bei einem Ortstermin weitere Möglichkeiten der Parkierung prüfen lassen und die kostengünstigste Variante umsetzen. Eine Schranke ist nicht zulässig.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde nach der Straßenbeleuchtung gefragt. Die Verwaltung berichtete, dass die Straßenbeleuchtung zur Zeit geprüft wird. Es wird ein Termin mit der EnBW und dem Bauhofleiter stattfinden. Die Verwaltung ergänzte, dass die Quecksilberdampflampen auf Grund einer EU-Vorgabe nicht mehr zulässig sind und ein Austausch bis 2016 erfolgen soll.

Der Gemeinderat verwies auf die Öko-Design-Richtlinie und bat um das Abwarten der Entwicklung der LED-Leuchtmittel. Die Verwaltung antwortete, dass der Austausch aus Kostengründen auf mehrere Jahre verteilt werden muss. Das Thema soll Anfang 2010 erläutert werden.

Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Freudental

1. ALLGEMEINES


Als förderungswürdig gelten örtliche Vereine, die ihren Sitz in Freudental haben und nachweislich mindestens 40 % ihrer Mitglieder in Freudental wohnhaft sind.

Fördervoraussetzung ist ein angemessener Jahresbeitrag, der bei Erwachsenen mindestens 10,-- Euro betragen muss (dies gilt nicht für Fördervereine).

Fördervoraussetzung ist außerdem die unentgeltliche Mitwirkung am öffentlichen Leben der Gemeinde. 

2. FÖRDERHÖHE

a) Grundförderung



Jeder Verein erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 100,-- Euro pro Jahr.


b)
Regelförderung


Vereine, die bezahlte Trainer oder Dirigenten haben, erhalten 25 % der anfallenden Kosten, höchstens jedoch 260,-- Euro im Jahr.


c)
Jugendförderung

Vereine, die gezielte Jugendarbeit betreiben, erhalten für jedes jugendliche Mitglied bis 18 Jahre 10,00 Euro pro Jahr.

Jugendliche, die im Förderjahr das 18. Lebensjahr vollenden, werden bei der Förderung mitberücksichtigt.

d) Betriebskostenzuschuss an den Sportverein

Der Sportverein erhält zum Betrieb der vereinseigenen Anlagen im Sportzentrum Birkenwald einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 6.100 Euro.

3. VERFAHREN

                            Die Vereine fordern ihren Beitrag für das laufende Jahr schriftlich unter Nachweis der im vorangegangenen Kalenderjahr entstandenen Kosten gemäß 2b) und 2c) zum 01. Juli bei der Gemeinde an; der Anforderung ist auch eine Namensliste der jugendlichen Vereinsmitglieder (mit Geburtsdatum), sowie eine Bestätigung über die Höhe des Jahresbeitrags für Erwachsene beizufügen.

Der Förderbeitrag wird zum 01. September eines jeden Jahres ausbezahlt.

4. INKRAFTTRETEN

Diese Vereinsförderungsrichtlinien treten rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.

Gleichzeitig werden die Richtlinien vom 18.02.2004 und 13.05.2009 hiermit aufgehoben. 

Freudental, den 11.11.2009

gez.

B a c h m a n n

Bürgermeisterin

